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§ 34 MaklerG Wirksamkeit des
Kreditvermittlungsvertrags

 MaklerG - Maklergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.03.2023

(1) Der Kreditvermittlungsvertrag ist nur rechtswirksam, wenn er schriftlich in ein und derselben Sprache verfaßt ist

und ausdrücklich auf die Vermittlung eines Kredits oder eines Darlehens lautet. Eine durch den Kreditvermittler für den

Kreditwerber hergestellte Übersetzung des Kreditvermittlungsvertrags oder sonstiger damit im Zusammenhang

stehender Schriftstücke in eine andere Sprache muß den gesamten Text erfassen.

(2) Der Kreditvermittlungsvertrag hat bei sonstiger Unwirksamkeit folgende Angaben zu enthalten:

1. Die genaue Bezi erung der gewünschten Kredithöhe; dies ist jener Betrag, der ohne Abzüge tatsächlich an den

Kreditnehmer ausbezahlt wird (Nettokredit); diese Bezi erung darf durch den ausdrücklichen Zusatz ergänzt

werden, daß der Kreditwerber mit der Vermittlung des Kredits in einer geringeren als der genau bezi erten Höhe

einverstanden ist; in diesem Fall ist jedoch die Kredithöhe, die zumindest vermittelt werden muß, genau zu

beziffern;

2. als Höchstbeträge die in § 9 Abs. 2 Z 4, 7 und 8 VKrG angeführten Angaben sowie die zi ernmäßig ausgedrückte

Höchstprovision; die höchstmögliche Gesamtbelastung, aufgegliedert in die höchstmögliche Kreditbelastung und

die höchstmögliche Provision;

3. den spätesten Zeitpunkt für das Vorliegen der Kreditzusage, die Mindest- und Höchstlaufzeit des Kredits und

sämtliche Bedingungen für die Kreditgewährung, die der Kreditwerber zu akzeptieren bereit ist, wie eine

Zinsgleitklausel, die an objektive Maßstäbe zu binden ist (§ 6 Abs. 1 Z 5 KSchG), die Gehaltsverpfändung, die

Bestellung eines Bürgen, die Ausstellung eines Blankowechsels und die Vereinbarung der Folgen des

Zahlungsverzugs unter Angabe des höchstmöglichen Verzugszinssatzes.
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